


T A G E S O R D N U N G

zur 9. Sitzung des Gemeinderats der Stadt Leimen am Donnerstag, dem 26. November
2020, 18:30 Uhr in der Aegidiushalle, Pestalozzistraße 5-7 in Leimen - St. Ilgen

- öffentlich -

1. Fragestunde

2. Protokolle
- Protokollbeurkundung
- Benennung von Urkundspersonen

3. Gemeinderat 80/2020
Bekanntgabe von Entscheidungen aus nichtöffentlicher Sitzung

4. Zuwendungen 81/2020
Beschlussfassung über die Annahme von Zuwendungen
nach § 78 Abs. IV GemO

5. Vereinszuschussprogramm (VZP) 82/2020
15. VZP - Laufzeit 2021-2022

6. Eigenbetrieb Wasserwerk 83/2020
Wassergebühren 2021
- Gebührenkalkulation 2021
- Festsetzung der Gebühren 2021

7. Eigenbetrieb Wasserwerk 84/2020
Wirtschaftsplan 2021

8. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 85/2020
Abwassergebühren 2021
- Gebührenkalkulation 2021
- Festsetzung der Gebühren 2021

9. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 86/2020
Wirtschaftsplan 2021

10. Eigenbetrieb Technische Betriebe Leimen 87/2020
Wirtschaftsplan 2021

11. Eigenbetrieb Bäderpark Leimen 88/2020
Wirtschaftsplan 2021

12. Forst 89/2020
Hiebs- und Kulturplan 2021



13. Beteiligungen 90/2020
Jahresabschluss 2019 der Wohnbau GmbH

14. Feuerwehr Leimen 91/2020
Ersatzbeschaffung Drehleiter - Standortbestimmung

15. Landtagswahl 2021 92/2020
Zehrgeld, Wahlbezirke, Wahlhelfer

16. Verschiedenes



TOP 1 - FRAGESTUNDE

zur Gemeinderatssitzung am 26. November 2020



TOP 2 - PROTOKOLLE

BENENNUNG DER URKUNDSPERSONEN FÜR DIE SITZUNG VOM
26. November 2020 – öffentlich –

BEURKUNDUNG DES PROTOKOLLS

Sitzung vom 22. Oktober 2020 Stadtrat Bader
Stadtrat Feuchter
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1. Präambel

Dieses Zuschussprogramm gilt für alle vom Gemeinderat der Stadt Leimen im
Vereinszuschussprogramm (VZP) aufgenommenen Verbände, Organisationen
und Vereine.

Politische Parteien bzw. Organisationen sind von diesem Förderprogramm
ausgeschlossen.

Das Vereinszuschussprogramm unterscheidet hierbei Vereine / Organisationen mit
Anspruch auf Bar- und Sachleistungen und Vereine / Organisationen, die nur einen
Anspruch auf Sachleistungen haben. (z.B. Fördervereine, Verbände; etc. siehe
hierzu auch Anlage 2)

Alle Vereine / Organisationen die einen Zuschuss nach den Richtlinien des
Vereinszuschussprogrammes beantragen, sichern mit Antragsstellung die Einhaltung
der Richtlinien des Jugendschutzgesetzes zu.

Die Geltungsdauer des Vereinszuschussprogrammes der Stadt Leimen wird
für die Dauer von drei zwei Jahren festgelegt.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

Die Verwaltung stellt ab dem 01.04. eines Jahres die Antragsformulare für den
Regelzuschuss zur Abholung und im Internet zur Verfügung. Die Formulare müssen
bis zum 30.06. eines Jahres dem Vereinsamt der Stadt Leimen wieder vorliegen,
ansonsten besteht kein Anspruch auf Regelzuschuss.
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2. Organisationen mit Anspruch auf Bar- und/oder Sachleistungen
- Voraussetzungen für die Förderung durch das VZP

2.1. Für die Anerkennung der Organisationen gelten nachfolgende
allgemeine Grundsätze:

2.1.1 Die Organisation muss ihren Sitz in Leimen haben.

2.1.2 Die Organisation oder ihr Dachverband muss als gemeinnützig im Sinne
der jeweils geltenden Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit anerkannt und
rechtsfähig sein. Organisationen, die ohne den Status „gemeinnützig“ in der
Jugendförderung, Kultur- oder Sozialpflege tätig sind, müssen durch den
Gemeinderat zugelassen werden.

2.1.3 Die Organisation soll sich an mindestens drei öffentlichen
Veranstaltungen der Stadt kostenlos beteiligen.

2.1.4 Für jede Organisation bzw. die vom Fachsportverband anerkannte
Sparte kann maximal eine Unterstützungsorganisation mit
ausschließlichem Anspruch auf Sachleistungen im VZP zugelassen
werden. (Förderverein etc.)

2.1.5 Befindet sich eine Organisation in Auflösung d.h. dem Verein gehören
weniger als sieben Mitglieder an oder sind der Verwaltung über den
Zeitraum von einem Jahr keine Aktivitäten bekannt, erlöschen die
Ansprüche auf das Vereinszuschussprogramm. Diese Vereine werden im
folgenden Jahr aus dem VZP gelöscht, sofern das Jahr nicht dem
nächsten VZP zuzuordnen ist.

2.2. Während der Laufzeit dieses Programms erfolgt die durch den
Gemeinderat jeweils beschlossene Aufnahme oder den Ausschluss von
förderfähigen Vereinen / Organisationen jeweils erst für das Folgejahr.
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2.3 Anspruch besteht auf:

Regelzuschuss 5.1

Grundzuschuss (5.1.1)
Gestaltungszuschuss (5.1.2)
Jugendzuschuss (5.1.3)

Leistungszuschuss 5.2

Investitionszuschuss (5.2.1)
Veranstaltungszuschuss und Jubiläumszuschuss (5.2.2)
Teilnahme und Platzierungen bei Wettkampfveranstaltungen
von Jugendlichen (5.2.2.1)
Zuschuss für die Teilnahme von Jugendlichen an
Partnerschaftsveranstaltungen (5.2.3)
Bewirtschaftungszuschuss (5.2.4)

Sachleistungen 5.3

Leistungen der Technischen Betriebe (5.3.1)
Überlassen von Räumen, Anlagen und Einrichtungen (5.3.2)
Verwaltungsleistungen (5.3.3)
Plakatierungszuschuss (5.3.4)
Schankerlaubnis (5.3.5)

Die Liste der berechtigten Organisationen ist jeweils für die Laufzeit des VZP von der
Verwaltung nach den Kriterien und Grundsätzen des VZP aufgestellt und den Leistungen
zugrunde gelegt.

3. Festlegung der Finanzierungsmittel

Die Festlegung der jährlichen Finanzierungsmittel erfolgt durch den
Gemeinderat im Rahmen der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplanes
für das Haushaltsjahr, in dem die Mittel zur Auszahlung anstehen.
Voraussetzung für die Erreichung der mit dem VZP angestrebten Ziele
ist, dass der Gemeinderat im Rahmen des Haushaltes in seinen
Haushaltsberatungen die notwendigen Etatmittel zur Verfügung stellen kann.
Ausführungsbestimmungen und Richtlinien zur Regelung der Auszahlungen
der Zuschüsse im Rahmen der Vorgabe des 15.VZP ist Sache der laufenden
Verwaltung.

Ist es auf Grund besonderer Umstände nicht möglich die Gesamtleistungen
zu erbringen, sind die Zuschüsse anteilig zu kürzen.
Die einzelnen Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.
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4. Grundsätzliche Festlegungen

Für die Gewährung von Zuschüssen werden nachfolgende grundsätzliche
Festlegungen getroffen:

4.1 Die Höhe des Gesamtzuschusses (ohne Investitionszuschuss) soll grundsätzlich
die Höhe der Einnahmen der Jahresrechnung ohne VZP-Zuschüsse der
betreffenden Organisation nicht übersteigen.

4.2 Zuschüsse werden nur auf Antrag gewährt.
Grundlage für die Zahlung sind die Meldungen der jährlichen
Mitgliederzahlen an die Fachverbände. Sind keine Dachorganisationen
vorhanden, müssen die Mitgliederzahlen jährlich vom Verein separat
bis zum 30.06. eines Jahres bei der Verwaltung erfolgen. Eine
Mehrfachbezuschussung für die gleiche Veranstaltung / Maßnahme ist
nicht möglich.

4.3 Um eine erhöhte finanzielle Förderung der einheimischen Jugendlichen zu
erreichen, muss sich die Organisation an drei städtischen Veranstaltungen
kostenlos beteiligen. (siehe hierzu auch 5.1.3)

4.4 Als Jugendliche im Sinne dieses VZP gelten Personen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. es im laufenden
Kalenderjahr vollenden.
Barleistungen können nach den Regelungen des VZP nur für
Jugendliche mit 1. Wohnsitz in Leimen gewährt werden.

4.5 Der Oberbürgermeister der Stadt Leimen ist für die Durchführung
des VZP zuständig.
Ihm obliegen die sich aus den Bestimmungen des VZP ergebenden
Entscheidungen im Einzelfall, sowie die allgemeinen Regelungen
für die Organisationen.

4.6 In besonders begründeten Fällen kann der Oberbürgermeister im
Rahmen des Gesamtansatzes abweichende oder ergänzende
Entscheidungen treffen, wobei als Obergrenze Euro 1.500,00 im
Einzelfall festgelegt werden. (sog. Härtefallregelung)
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5. Grundförderung

5.1. Regelzuschuss

5.1.1 Grundzuschuss

Jede Organisation hat einen Mindestbedarf an Verwaltungsaufwand
um die satzungsmäßig festgelegten Ziele zu erreichen. Hierfür müssen
entsprechende Aktivitäten durchgeführt werden. Diese Leistungen sind von
der Vereinsgröße weitgehend unabhängig. Für jeden Verein wird darum ein
Sockelbetrag von 120,00 Euro angesetzt.

Bei einem Auswärtigenanteil von über 50 % der Gesamtmitglieder wird der
Grundzuschuss lediglich zur Hälfte gewährt.

5.1.2 Gestaltungszuschuss

Die Organisationen erhalten entsprechend der nachstehenden
Regelung einen Gestaltungszuschuss.

5.1.2.1 Gestaltungszuschuss für sporttreibende Organisationen

Für die Erreichung der Ziele sind viele Einzelaktivitäten erforderlich.
Für diese zusätzlichen Aktivitäten erhalten die Organisationen einen
gestaffelten Zuschuss, und zwar:

Sportvereine
für Mannschaften (mind. 5 Aktive) der Erwachsenen in der
höchsten Spielklasse 2.000,00 Euro
2. Spielklasse 1.000,00 Euro
3. Spielklasse 750,00 Euro
4. Spielklasse 400,00 Euro
5. Spielklasse 200,00 Euro

Für eine niedrigere Klassenzugehörigkeit erhält die Organisation je
aktiver Wettkampfmannschaft 100,00 Euro, die Jugendwettkampf-
mannschaften erhalten einen Betrag von 200,00 Euro.

Bei weniger als 5 Aktiven in einer Mannschaft verringert sich
der Zuschuss entsprechend.
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Jede Organisation hat am Ferienprogramm und am Kerweumzug mitzuwirken.
Erfolgt dies nicht, wird jeweils eine Kürzung von 10 % des Regelzuschusses
vorgenommen.

Die Obergrenze des Gestaltungszuschusses für sporttreibende Vereine ist
auf max. Euro 8.000,00 / je Fachsportart festgelegt.

5.1.2.2 Gestaltungszuschuss für sonstige Organisationen

Die AWO Ortsvereine, DRK Ortsverein und DLRG engagieren sich in
erheblichem Maße im sozialen Bereich. AWO, DRK und DLRG werden nach den
Bestimmungen des VZP´s wie örtliche Vereine behandelt. Daher erhalten diese
Organisationen einen Gestaltungszuschuss in Höhe von jeweils 350,00 Euro.

Gesangvereine, Musikvereine, KC Frösche, die Heimatortsgruppen und der Verein für
Brauchtumspflege, die Laienspielgruppe „Possenreisser“, „Vorhang Auf“, der Kulturkreis,
der Kunstverein, Kulturnetzwerk und IKWZ erhalten für ihr kulturelles Engagement
innerhalb der Stadt Leimen einen Gestaltungszuschuss i.H.v. 250,00 Euro.

Beteiligen sich die Hilfsdienste, Musikvereine nicht an mindestens vier städtischen
Veranstaltungen (davon zwei kostenfrei) aktiv als Musikverein, oder Hilfsdienst, erfolgt
keine Auszahlung des Gestaltungszuschusses.

Der Verkehrsverein engagiert sich bei den verschiedensten Veranstaltungen in der
Stadt Leimen, die er teilweise in eigener Regie durchführt. Für alle Aktivitäten im
Interesse der Stadt Leimen erhält die Organisation jährlich einen Betrag aus dem
städtischen Haushalt.
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5.1.3 Jugendzuschuss

Die Jugendarbeit liegt im besonderen Interesse der Stadt Leimen.
Daher gewährt sie für jeden betreuten einheimischen Jugendlichen eines Vereins
im VZP einen Zuschuss in Höhe von 10,00 Euro.
Beteiligt sich eine Organisation aktiv mit Jugendlichen bei drei städtischen
Veranstaltungen (hierunter mindestens am Sommertagsumzug oder
Martinsumzug) erhöht sich der Jugendzuschuss auf 20,00 Euro je einheimischen
Jugendlichen. Auswärtige Jugendliche können nicht berücksichtigt werden.

Jugendzuschüsse sind jährlich anhand von Namenslisten zu beantragen, die vom
Vereinsvorsitzenden vorher bestätigt wurden.

5.2 Leistungszuschuss

5.2.1 Investitionszuschuss

Die Vereine erhalten einen Investitionszuschuss als Hilfe zur Selbsthilfe für die
Sanierung von Sportstätten und sonstigen Gebäuden oder Gebäudeteilen, die
ausschließlich und unmittelbar dem Vereinszweck dienen.
Der Zuschuss beläuft sich auf max. 15 % der zuschussfähigen Kosten
höchstens jedoch 10.000,00 €. Arbeitskosten durch Eigenleistung werden
nicht bezuschusst.

Zuschussfähige Kosten sind:

a.) bei Maßnahmen, bei denen Dach- oder Fachverbände Zuschüsse gewähren,
die von diesen Zuschussgebern festgelegten zuschussfähigen Baukosten.

b.) bei Maßnahmen, bei denen keine Zuschüsse von Dach- und Fachverbände
gewährt werden und deshalb keine zuschussfähigen Baukosten feststehen, die
vom Bauamt der Stadt Leimen festgestellten tatsächlichen Baukosten unter
Beachtung der vergleichbaren zuschussfähigen Baukosten.

Eine Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt. Die Überwachung obliegt dem Bauamt.

Zuschussanträge sind jeweils bis spätestens 30.06. einzureichen, um im folgendem
Haushaltsjahr berücksichtigt werden zu können. Die Anträge werden nach
Antragseingang und der Haushaltslage beschieden.
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5.2.2 Veranstaltungszuschuss und Jubiläumszuschuss

Örtliche Veranstaltungen in städtischen Objekten von Kunstverein, Kulturkreis,
IKWZ, Verein für Museen und Stadtchronik, „Laienspielgruppe Possenreisser“
und „Vorhang Auf“ und die Partnerschaftskomitees sowie je eine
Jubiläumsveranstaltung aller im VZP aufgenommenen Vereine /
Organisationen zum 25, 50, 75, 100 und 125 ff. jährigen Jubiläum sind
grundsätzlich mietfrei, gleiches gilt für örtliche Veranstaltungen der Sozialvereine
und Hilfsdienste. (ausgenommen hiervon sind die Leistungen der Technischen Betriebe
Leimen.

Offizielle Jubiläen unterstützt die Stadt Leimen durch einen Jubiläumszuschuß ab
dem 25jährigen Jubiläum. Diese werden wie folgt bezuschusst:

25jähr. Jubiläum 100,00 €
50jähr. Jubiläum 200,00 €
75jähr. Jubiläum 300,00 €
100jähr. Jubiläum 400,00 €
125jähr. Jubiläum 500,00 €
usw.

5.2.2.1 Zuschüsse für Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen von Jugendlichen

Die Meisterschaften werden je Sportart (d.h. nicht die Disziplinen einer Sportart)
getrennt bewertet (Hallen / Freiluftmeisterschaften).
Für Wettkampfveranstaltungen auf regionaler, überregionaler,
nationaler und internationaler Ebene werden Aufwandsentschädigungen gewährt.
Diese gliedern sich wie folgt nach Platzierungen:

Badische Meisterschaften
Einzel Mannschaft

1. Platz 20,00 (30,00) Euro 40,00 (60,00) Euro
2. Platz 15,00 (20,00) Euro 30,00 (40,00) Euro
3. Platz 10,00 (15,00) Euro 20,00 (30,00) Euro
Teilnahme 5,00 (10,00) Euro 10,00 (20,00) Euro

Landesmeisterschaften
Einzel Mannschaft

1. Platz 40,00 (50,00) Euro 80,00 (100,00) Euro
2. Platz 30,00 (40,00) Euro 60,00 (80,00) Euro
3. Platz 20,00 (30,00) Euro 40,00 (60,00) Euro
Teilnahme 10,00 (15,00) Euro 20,00 (30,00) Euro
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Süddeutsche Meisterschaften
Einzel Mannschaft

1. Platz 80,00 Euro 160,00 Euro
2. Platz 60,00 Euro 120,00 Euro
3. Platz 40,00 Euro 80,00 Euro
Teilnahme 20,00 Euro 40,00 Euro

Deutsche Meisterschaften
Einzel Mannschaft

1. Platz 160,00 Euro 320,00 Euro
2. Platz 120,00 Euro 240,00 Euro
3. Platz 80,00 Euro 160,00 Euro
Teilnahme 40,00 Euro 80,00 Euro

Europameisterschaften
Einzel Mannschaft

1. Platz 320,00 Euro 640,00 Euro
2. Platz 240,00 Euro 480,00 Euro
3. Platz 160,00 Euro 360,00 Euro
Teilnahme 80,00 Euro 160,00 Euro

5.2.3. Zuschuss für die Teilnahme von Jugendlichen an
Partnerschaftsveranstaltungen (auf Nachweis)

Jedem Partnerschaftskomitee wird ein Jahresbudget gewährt. Das Jahresbudget
wird jährlich im Rahmen der Haushaltbesprechungen festgelegt und im städtischen
Haushalt ausgewiesen.

Fahren Jugendliche eines Vereins bzw. Jugendgruppen zu einer Partnerstadt in
einem offiziellen Rahmen wird ein Pauschalbetrag von Euro 150,00 zur Verfügung
gestellt.

5.2.4 Bewirtschaftungszuschuss

5.2.4.1 Organisationen mit eigenen Anlagen (bzw. Erbbaurechtsverhältnisse)
erhalten für die Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen einen
Grundzuschuss. Der Zuschuss beträgt derzeit Euro 250,00 für die Hallenfläche
und Euro 250,00 für die Freifläche.

5.2.4.2 Musikvereine haben einen erheblichen Aufwand für die Unterhaltung der
Musikinstrumente. Daher erhalten sie einen erhöhten Bewirtschaftungszuschuss
von 300,00 Euro.
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5.3 Sachleistungen

5.3.1 Leistungen der Technischen Betriebe Leimen (TBL)

Die Technischen Betriebe Leimen können für Sachleistungen, nach Maßgabe ihrer
Möglichkeiten, von den Vereinen in Anspruch genommen werden. Hier gilt
jedoch in verstärktem Maße das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Die Verwaltung
bezuschusst die Vermietung von Gegenständen der Technischen Betriebe Leimen
nach den in der Anlage 1 Tabelle 1 aufgeführten Beträgen.
Beschädigungen bzw. Verbrauchsmaterial müssen erstattet werden.
Die Kosten der Tabelle 2 (der tatsächliche Aufwand) werden zu 50 % in
Rechnung gestellt.

5.3.2 Überlassung von Räumen, Anlagen und Einrichtungen

5.3.2.1 Auf Antrag können Organisationen ständig oder im Einzelfall Räume,
Anlagen und Einrichtungen der Stadt zur pfleglichen Nutzung überlassen werden.
Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht.

Die Nutzung der Räume etc. ist auf Verlangen der Verwaltung durch den
jeweiligen Verantwortlichen der Organisation mit Angabe der Teilnehmerzahl
nachzuweisen.

Für die Nutzung werden Benutzungsgebühren gemäß der Anlagen zum VZP
erhoben. In Anspruch genommene Übungseinheiten nach 20:00 Uhr werden
als Erwachsenenübungseinheiten abgerechnet

5.3.2.2 Bildet eine Organisation neue Übungsgruppen bedarf dies der
Zustimmung der Verwaltung, wenn Räume oder Freiflächen der Stadt als
Übungsraum in Anspruch genommen werden sollen.
Gleiches gilt, wenn die Organisationen neue Übungsgruppen bilden, die sie
im Rahmen ihrer zugeteilten Übungszeiten durch Verkürzung der Trainingszeit
anderer eigener Gruppen überlassen will. Falls eine Gruppe den Übungsbetrieb in
zugewiesenen Übungseinheiten nicht mehr durchführt, ist dies der Verwaltung zu
melden. Diese Übungseinheiten können nur mit Zustimmung der Stadt auf andere
Gruppen übertragen werden.
Bei nicht in Anspruch genommenen Übungseinheiten müssen diese berechnet
werden, falls diese Nichtnutzung der Verwaltung (Liegenschaftsamt) nicht
rechtzeitig, d.h. eine Woche vorher, mitgeteilt wird.
Werden durch die Anzahl von auswärtigen Mitgliedern mehr Übungseinheiten oder
größere Räume erforderlich und stehen die erforderlichen Kapazitäten zur
Verfügung, so ist eine entsprechende Mehrkostenbeteiligung vorzusehen.
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5.3.3 Verwaltungsleistungen

Die Verwaltung der Stadt Leimen unterstützt die Organisationen bei
Veröffentlichungen durch Anfertigen von Kopien bzw. Druckarbeiten. Diese
Kosten werden den Vereinen in Rechnung gestellt.

5.3.4 Plakatierungszuschuss

Für den Zeitraum des 15. VZP werden entstehende Kosten für die im VZP
aufgeführten Vereine / Organisationen für max. 50 Plakate und 2 Wochen
über das VZP auf Antrag erstattet.

5.3.5 Bezuschussung Schankerlaubnis

Für den Zeitraum des 15. VZP werden die Kosten für die Schankerlaubnis
bei Tagesveranstaltungen der Vereine auf Antrag zu 50% erstattet.
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Anlage 1

Für alle Organisationen wird eine städtische Veranstaltung im Jahr durch die Stadt erhöht
bezuschusst. Die Gebühren nach Tabelle 1 und 2 der Anlage 1 werden für die Kerwe
Leimen, Straßenkerwe St.Ilgen und Angellocher Kerwe sowie die Weihnachtsmärkte in den
Stadtteilen auf folgende Ansätze reduziert:

Leimen 50 %
St. Ilgen 20 %
Gauangelloch 10 %

Tabelle 1

Kosten für die Vermietung von stadteigenen Gegenständen

1 Kerwestand 51,00 €
1 Weinhäuschen 25,50 €
1 Plane 15,00 €
Ausstellungswand (nur für Innenveranstaltungen) 2,50 €
Tisch 2,00 €
Stuhl 1,00 €
1 Absperrgitter 2,50 €

Tabelle 2

Kosten für Leistungen der Stadtwerke und der Hausdruckerei

Gegenstand Miete Anlieferung/Rücktransport Auf- und Abbau

1 Bühnenteil je Tag 8,00€ 8,50€ 9,50€ 10,50€ ** tatsächliche Kosten

Material für
Straßenabsperrung tatsächliche Kosten tatsächliche Kosten tatsächliche Kosten

1 Mülleimer 240 Liter
inkl. Entsorgung

je Tag 1,00 € 12,00 € (Neu: tatsächliche Kosten)

1 Lichterkette je Tag 3,50€ 14,00€ 15,00€ 37,50€ 40,00€

Beschallungsanlage je Tag 55,00€ 25,00€ 27,00€ 67,50€ 70,00€

1 Elektroverteilung 6,00€ ** tatsächliche Kosten (Ausnahme Frühlingsfest; Kerwe,
Weihnachtsmarkt, da Großveranstaltung)

1 Plakatständer je angefangene Woche 1,00€

1 Weinhäuschen * Siehe Tabelle 1 53,00€ 53,50€ 13,00€ 14,00€

1 Kerwestand *
2 Kerwestände
3 Kerwestände
4 Kerwestände
5 Kerwestände
.

Siehe Tabelle 1 85,00€ 86,00€
102,00€ 103,00€
127,50€ 129,00€

136,00€
148,75€

125,00€ 129,00€
234,00€ 241,00€
313,50€ 322,50€

410,00€
481,25€

Planen für Waldfest Siehe Tabelle 1 tatsächliche Kosten tatsächliche Kosten

 *ohne Elektro- und Wasseranschluss

 ** Bezuschussung nach VZP 50 % der tatsächlichen Kosten



15. VEREINSZUSCHUSSPROGRAMM; ANLAGE 1 / 24.09.2020 2

Platzreinigung

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Intensität des Reinigungsbedarfs ist ein Einheitspreis
schwer kalkulierbar. Daher werden die tatsächlichen Kosten abgerechnet.

 Verbrauchsmaterial und Entsorgungskosten werden voll in Rechnung gestellt.

 Defektes Material wird nach Reparaturaufwand bzw. Wiederbeschaffungskosten

verrechnet.

 Es können Kautionszahlungen verlangt werden.

Leistungen der Hausdruckerei

Kopien Realkosten
Farbkopie Realkosten
Papier weiß und bunt Realkosten
Karton weiß und bunt Realkosten

Die Abrechnung erfolgt bei den Vereinen am Jahresende; bei Dritten erfolgt eine
Abrechnung nach Erbringung der Leistung.

Tabelle 3

Entgelte für die Beteiligung an Frühlingsfest bzw. den Kerwen und Weihnachtsmärkte

Anschlusswert je kw (Strom) bis max. 10 kw 7,50 €
Wasser pauschal 5,00 €
Werbebeteiligung 20,00 €
Müllgebühren (Pauschal) 15,00 €

Die vorgenannten Leistungen (Tabelle 3) der TBL werden den teilnehmenden Vereinen /
Organisationen, die im VZP aufgenommen sind, nicht berechnet.
Für Vereine, die einen Bierwagen stellen, bleibt es bei der bisherigen Regelung.

Standplatzgebühren bei städtischen Veranstaltungen werden lediglich von „Dritten“ analog
der geltenden Sondernutzungsgebühren erhoben.

} Pauschal 50,00 €
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Tabelle 4

Entgelte für die Nutzung städt. Einrichtungen für sportliche Veranstaltungen
je Übungseinheit (45 min.);
Wettkampfveranstaltungen für Leimener Vereine sind kostenfrei.

Training
Leimener Dritte

Jugendliche Erwachsene Jugendliche Erwachsene

Leimen
1/3 Sportparkhalle -,-- 5,50 € 12,00 € 25,00 €
Fritz-Zugck-Halle -,-- 5,50 € 12,00 € 25,00 €
Aula Fritz-Zugck-Halle -,-- 5,50 € 12,00 € 25,00 €
Aula Turmschule -,-- 4,50 €
Hallenbad -,-- 4,00 € 11,50 € 23,00 €
Freibad -,-- 4,00 € 11,50 € 23,00 €
Georg-Koch-Halle -,-- 5,50 € 12,00 € 25,00 €
- Gymnastikhalle -,-- 5,50 € 12,00 € 25,00 €
- Kraftraum -,-- 4,00 € 9,50 € 19,00 €

St. Ilgen
1/3 Kurpfalzhalle -,-- 5,50€ 12,00€ 25,00€
Robert-Sauer-Halle -,-- 4,00€ 9,50€ 19,00€
Küchennutz. gr. Einh. -,-- -,-- -,-- -,--
Küchennutz. kl. Einh. -,-- -,-- -,-- -,--
Foyer -,-- 4,50€
Ausschank sonst. Räume -,-- -,-- -,-- -,--
Aula Haus "B" GSS St. Ilgen -,-- 5,50€ 12,00€ 25,00€
Mehlmann-Saal -,-- 4,00€ 9,50€ 19,00€
Bonhoeffersaal -,-- 4,00€ 9,50€ 19,00€

Gauangelloch
Waldsportplatz Gauangelloch -,-- -,-- 23,00€ 46,00€
Schloßberghalle -,-- 5,50€ 12,00€ 25,00€

Bei Ballsportarten, welche eine Nutzung der gesamten Sportparkhalle oder Kurpfalzhalle
erforderlich machen, wird je ÜE ein Betrag von 7,00 Euro für Leimener Erwachsene erhoben.
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Tabelle 5

Entgelte für die Nutzung städt. Einrichtungen für gesellschaftliche Veranstaltungen durch
Leimener Vereine

Tagessatz Stundensatz
Vereine Dritte Vereine Dritte

St. Ilgen
Kurpfalzhalle 167,00€ 1.323,00€ 32,50€ 266,00€
1/3 Kurpfalzhalle 55,50€ 442,00€ 11,00€ 88,00€
Kurpfalzhalle Großes Foyer 29,00€ 177,00€ 6,00€ 35,00€
Kurpfalzhalle Kleines Foyer 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Kurpfalzhalle Küchenbenutzung 37,50€ 220,00€ wg. Reinigung Pauschalkosten

Aegidiushalle 74,00€ 551,00€ 18,00€ 111,00€
Wilhelm-Mehlmann-Saal 22,00€ 132,50€ 5,00€ 26,50€
Albert-Kübler-Saal 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Elisabeth-Bildstein-Zimmer 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Gesamter Hallenkomplex 319,50€ 2.156,00€
Bonhoeffer-Saal 29,00€ keine Vermietung 6,00€ keine Vermietung

Willi-Laub-Platz 37,00€ 220,00€

Leimen
Bürgerhaus Rosensaal 74,00€ 551,00€ 18,00€ 111,00€
Bürgerhaus Europasaal 22,00€ 132,50€ 5,00€ 26,50€
Bürgerhaus Tinqueuxsaal 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Bürgerhaus Portugalzimmer 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Bürgerhaus Küchenbenutzung 37,50€ 220,00€ wg. Reinigung Pauschalkosten

Bürgerhaus Boris-Becker-Zimmer 14,50€ 88,00€ 3,00€ 17,00€
Menzer-Park 36,50€ 277,00€
Georgi-Platz 36,50€ 277,00€
Waldsportplatz 36,50€ Vermietung nur an Schulen und Vereine im VZP

Gauangelloch
Aula (Alois-Lang-Saal) 36,50€ 277,00€ 7,00€ 55,50€
Bettendorff-Saal 22,00€ 5,00€
Schloßberghalle (Kulturhalle) 55,00€ 412,50€ 14,00€ 103,50€
Schloßberghalle Küchenbenutzung 22,00€ 132,00€ wg. Reinigung Pauschalkosten

„Der Saal der AWO Leimen kann in Abstimmung mit der AWO zu den Konditionen des
Bonhoeffersaales St. Ilgen durch die Vereine genutzt werden“.

Angebrochene Stunden werden auf halbe Stunden aufgerundet.
Die Beträge können jährlich angeglichen werden.



15. VEREINSZUSCHUSSPROGRAMM; ANLAGE 2 /
02.09.2020 1

Anlage 2

SPORTVEREINE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

KuSG Leimen e.V.
Radsportverein 1900 Leimen e.V.
Schwimmclub Neptun e.V.
Ski-Club Leimen e.V.
Verein für Gesundheitssport 1988 Leimen e.V.
TC Blau-Weiß 1964 Leimen e.V.
VfB 1914 Leimen e.V.
KC Deutsche Eiche
KC Gut Holz
KC Frisch Auf
Keglervereinigung Leimen 1988
Reitsportverein Leimen 1976 e.V.
Schützengesellschaft 1874 Leimen e.V.
Shuttlecock Aktiva 1990 Leimen e.V.
Wado-Ryu-Dojo e.V. Leimen
Aramäischer Kultur- und Sportverein Leimen e.V.
Automobilclub Leimen e.V. im ADAC
Racing Sport Club Leimen
Tauchsportclub Leimen

St. Ilgen

AC Germania 1896 St. Ilgen e.V.
Club für Freizeitsport 1975 St. Ilgen e.V.
FC Badenia 1912 St. Ilgen e.V.
VSG - BSG St. Ilgen e.V.
TC Kurpfalz St. Ilgen e.V.
TTC Schwarz-Gold 1948 St. Ilgen e.V.
TV Germania 1892 St. Ilgen e.V.
Volleyballclub St. Ilgen e.V.
Sportschützenverein 1966 St. Ilgen e.V.
MSC St. Ilgen im ADAC e.V.

Gauangelloch

TSV Nordstern ´05 e.V.
TC Rot-Weiß Gauangelloch e.V.
Schützengilde Heimattreu Gauangelloch e.V.
Boule-Club „Les Boulevardiers“ e.V.
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MUSIKVEREINE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

Ev. Posaunenchor Leimen
Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen e.V.

St. Ilgen

Ev. Posaunenchor St. Ilgen
Musikverein St. Ilgen 1927 e.V.

Gauangelloch

Musikverein 1929 Gauangelloch e.V.

GESANGSVEREINE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

Evangelischer Kirchenchor
Katholischer Kirchenchor
Gesangverein Liedertafel 1896 Leimen e.V.
MGV 1867 Leimen e.V.
MGV Sängerbund PZW Leimen e.V.

St. Ilgen

Evangelischer Kirchenchor
Katholischer Kirchenchor Cäcilia 1946 St. Ilgen
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SOZIALVEREINE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

Arbeiterwohlfahrt Leimen (Ortsverein)
VDK Ortsverband Leimen
Leimener Mittwochsgruppe e.V.

St. Ilgen

Arbeiterwohlfahrt St. Ilgen (Ortsverein)
VDK Ortsverband St. Ilgen

Gauangelloch

VDK Ortsverband Gauangelloch

KULTURVEREINE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

Kunstverein Leimen ´81 e.V.
Kulturkreis Leimen e.V.
NaturFreunde Deutschland Ortsgruppe Leimen e.V.
Schnitzfreunde Leimen e.V.
Musikschule Leimen e.V.
Landfrauenverein Leimen (Ortsgruppe)
IKWZ e.V.
Wald Welt e.V.
Verein für Museen und Stadtchronik e.V.
„Vorhang Auf“ – Theater im Melanchthon-Haus
KulturNetzwerk Leimen

St. Ilgen

KC Frösche 1972 e.V.

Gauangelloch

Landfrauen Gauangelloch (Ortsgruppe)
Verein für Brauchtumspflege Gauangelloch
Laienspielgruppe „Possenreisser“ Gauangelloch
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PATEN- und PARTNERSCHAFTEN (Bar- und Sachleistungen)

Die Heimatortsgruppen und Freundeskreise der Patenschaften sind als städtische
Organisation anzusehen.

Leimen

Partnerschaft Mafra
Sudetendeutsche Landsmannschaft
Heimatgemeinde Kunewald
Banater Schwaben e.V.

Deutsch/Stamora
Keglewichhausen

Patengemeinde Nadap
Patengemeinde Many
Patenkompanie 12. LAR III Germersheim
Verein Hilfe für Weißrussland

St. Ilgen

Partnerschaftskomitee St. Ilgen-Tigy e.V.
Patengemeinde Almaskamaras
Patengemeinde Elek

Gauangelloch

Partnerschaftskomitee Gauangelloch - Cernay e.V.

HILFS- und KATASTROPHENDIENSTE (Bar- und Sachleistungen)

Leimen

DLRG – Leimen e.V.
DRK-Bereitschaft

St. Ilgen

Allgemeiner Rettungsverband Rhein-Neckar e.V.
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TIER-, LANDWIRTSCHAFTS- U. NATURSCHUTZVEREINE
(Bar- und Sachleistungen)

Leimen

ASV Leimen 1967 e.V.
Brieftaubenverein "Pfeil" Leimen (Ortsgruppe)
Naturschutzbund Deutschland e.V. Ortsgruppe Leimen / Nußloch
Kleintierzuchtverein C 116 Leimen e.V.
Sportangler Leimen 1953 e.V.
Vogelschutz- und Zuchtverein 1964 Leimen e.V.
Obst-, Wein- und Gartenbauverein Leimen e.V.
Siedlergemeinschaft Leimen (Ortsgruppe)
Gartenfreunde Leimen e.V. 73

St. Ilgen

ASV St. Ilgen 1973 e.V.
Brieftaubenverein "Siegespalme" St. Ilgen (Ortsgruppe)
Siedlergemeinschaft St. Ilgen (Ortsgruppe)
Gartenfreunde "Probsterwald" e.V.
Verein der Gartenfreunde "Fasanerie" 1996 e.V.
Kleintierzuchtverein St. Ilgen

Gauangelloch

Verein der Hundefreunde Gauangelloch e.V.
Verein für Obstbau, Garten- und Landschaft Gauangelloch
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ORGANISATION MIT ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN

Diese Organisationen sind berechtigt, nach den für die anerkannten
Vereinen geltenden Grundsätzen die Sachleistungen in Anspruch
zu nehmen.

Förderkreise Förderkreis Basketball Leimen e.V.
Förderkreis FC Badenia St. Ilgen
Förderkreis Fußball VfB Leimen e.V. 1984
Förderverein Musikschule e.V.
Förderverein Schwimmsport e.V.
Freunde der Realschule Leimen e.V.
Förder-Organisation Rettungsdienste Leimen e.V.
Freunde der Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen e.V.
Freundeskreis Ev. Kindergarten Elisabeth-Ding e.V.
Förderverein Schlossbergschule Gauangelloch e.V.
Förderkreis Turmschule Leimen e.V.
Förderkreis für Alten- und Krankenpflege St. Ilgen e.V.
Förderverein Pestalozzi-Kiga 2009 e.V.
Förderverein Comeniuskindergarten e.V.
Förderverein GV Liedertafel 1896 Leimen

Gewerbevereine Leimen Aktiv im BDS e.V. (Gewerbeverband Leimen e.V. im BdS)

Hilfsdienste Deutsches Rotes Kreuz-Ortsverein Leimen im DRK Kreisverband
RNK / HD e.V.

Kirchen Ev. Kirche Leimen
Ev. Kirche St. Ilgen
Ev. Kirche Gauangelloch
Kath. Kirche Leimen
Kath. Kirche St. Ilgen
Kath. Kirche Gauangelloch
Syr.-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Leimen
Baha´i Gemeinde Leimen

sowie
sämtliche Jugendgruppen der Kirchengemeinden

Kulturvereine Lions-Club Leimen e.V.
Verkehrsverein Leimen e.V. 1926
Gauangelloch Gemeinsam Gestalten e.V.

Sozialvereine Eltern Konkret e.V.
Deutsch-Russische Gesellschaft e.V.
Leimen ist bunt e.V.

Sonstige Stadtteilverein St. Ilgen e.V.
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